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VERFA HRENSVERMERKE ZUR 1. VEREINFACHTE N ÄN DE RUNG j 
Diese ve reinfachte Bebauungspla n änd~rung '.vu rd e arn gemäß§ 10 BauGB urch de n 8 ' der Ge-
meinde Saerbeck als Satzung besch lossen. l 
Saerbeck, 

Bürgermeister Ratsmitg lied 

' 

Schrift fJhre r 

Der Salzungsbeschl uß über diese vereint8chte Bebauun · anänderung SO'Nie die Slßl le, !Jet der S i ~ cuf Dauer 
v;ährend der Dienststunden von jedermann eingesehe erden kann , und bei der über den Inhal t Aus~u nf\ zu er-
t-,alten ist, 1-vurde gern § 12 BauGB arn süblich amtlich beka nntge maGht. 

03m it ist diese 11ereinfachte Bebauungs plan :· derung ar1 

S::ie rbeck , 

Gemeind edirektor 
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B) 

C) 

Textteil zum ßcbauungspl::in Nr. 16 

11 Sitterdelle" 

der Gemeinde Saerbeck 

Festsetzu11geu ge1n, § 9 Abs. 1 BauGB 

L. Innerhalb des allgemeinen Vioh ngcbictes dürfen nur Gebäude und Anlagen errichtel 
werden, die dem Altenv.•ohnen bzv„·. der Altenpfl ege dienen. 

2. Für das Allgerneine \Vohngebiet ist cir:i.e offene Bauv.·eise festgeseizt. 
„\b"W·eichend hiervon ist jedoch eine Uberschreitung der im § 22 Abs. 2 BauNYO ge
nannten Länge von -50,00 m allgemein zulässig. 

3. Die mit einem Erhaltungsgebot belegten Bäume und Sträucher sind vor schädlichen 
Einv.·irkungen zu schützen. Natürlicher Ausfall ist durch Neuanpflanzungen artgleicher 
Gehölze zu ersetzen. ! 

4. Bei Inanspruchnahme dc:r Grundstücke für die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung 
is~ au f den zugehörigen ."Flächen für das Anpflanzen von Bäu1nen, Sträuchern und son.
st1gen Bepflanzungen" eine geschlossene Beptlanzung (Pllanzabstand 1,00 x 1,00 m) n11t 
standor tgerechten heirnischcn Laubgehölzen herzustellen und dauerhaft zu erhalten . 

Darüber hinaus i st innerhalb des allgemeinen \\'ohngebietes je 250 m2 Grundstlicksflä
che mind. ein hochstän11niger ()bst- oder Laubbaum (Stammhöhe mind. 1,80 m, 
Statn1nun1fang n1ind. 8 - 10 ein) anzupn;1n zen und dauerhaft zu erhalten. 

5. Innerhalb der öffentlichen Erschlicßungsstraßen ist im Jl.1ittel je 15,00 l fd. · m Straßen
länge mind. ein großkroniger L1ubbaum anzupnanzen und dauerhaft zu erhalten. 

6. Pkw-Stellplatzanlagen ge1n. § 47 BauO N\V mit mehr als drei Stellplätzen sind mit 
n1ind. einen1 großkronigen Laubbau in je v ier Stellplätze gleichmäßig zu bepflanzen. 

7. (irundstückszuf::J1rtcn, Stellpltitze, ~lege etc. sind so zu gesLalten, daß da..<: anfallende 
Niederschlagswasser auf den je,,.·cil igen Grundstücken versickern kann (z. ·B. \.•>asser
durch1ässige Beläge). 

8. Unbelastetes Niederschlagsv.1asser (z. B. von Dachflächen) ist auf den j eweiligen Grund
stücken zu versickern oder dein h:-iusl ichen Wassergebrauch zuzuführen (Regentonne). 
Ausnahmen sind gern.§ 31 Abs. 1 BauGB zulässig, v.renn nachge,viesen \.Vird, daß eine 
Versickerun.g auf den1 jeweiligen Grundstück bz\\'. eine sonstige Ven~:endun g nicht 
möglich ist. 

Tcx1lichc Festsetzungen ge1n. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BauO N\\ ' 

1. Die t\ußen\vandflächen der Hauptgebäude sind als Sicht- bzw. Verblendn1auerv.·erk aus
zuführen. Für Tei l tlächen (max. 40 % Wandflächenanteil je Gebäude) dürfen auch an
dere ~,laterialicn vcnvendet 'W'erden. 

2. Die D ächer der Hauptgebäude sind niit einer Dachneigung von 35 bis 45° auszunihren 
und n1 i t ro ten bis braunen Dachpfannen (D~chsteine oder Dachziegel) einzudecken oder 
zu begrünen . 

IJ in" ·ei.se für d ie \ ler"·irklichung d er Planung und l'ü r Llas Baugenehmigungsverfahren 

!. 

2. 

3. 

4. 

Jvlit Erteilung der Baugenehmigung i st Ju.rch entspr~chende Aunagcn sicherzustellen, 
daß die im Plan festgesetzten Pf1anzgebote innerhalb eines Jahres nach I~an~pruchnahme 
der Grundstücke fiir die in1 Bebauungsplan festgeseLzte N u.tzung verwirklu.:ht werde~ . 
D ie Standorle für die N euan pflanzungen sind i1n Baugeneh1n1gungsverfahrcn nachzuwei

sen. 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (J..-ul!urgeschic.htliche B?denfund~.' 9· h. 
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch \.'cränderungen und ".erfärbungen.111 de~ naturltchen 
Bodenbeschaffenhei t) entdeckt werde~. Ihre Entd~c.h.'1lng ist der Gen~.e1nde S_'.:1erbe~k und 
dem Landschaftsverband \Vestfalen-L1ppe, Weslfalische_s fl.ius.cum fur Archaolng1e/An1t 
für .Bodende11kn1alptlege, r.1ünster , unverzüglich anzuze1ge.n (§§ 15 und 16 DSchG) . 

Im Bereich von Fußgängerüber\vegen, StraßeneinmUndungen und Straßenkreuzungen 
sollen Hochborde abgesenkl \.\.'erden. 

Den1 Femme1dean1t r.1ünster ist der Beginn der Straßcnb~uarbeiten jev.:c~ls .6 Mona!e 
vorher schriftlich anz:ukünd igen, um entsprechende ·Vorbereitungen zu ermog'.1chen . I?1e 
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an den Fernmeldeanlagen darf nicht beein

trächtigt v.1erden. 

5 . Die der Erstell ung oder \vesentlichcn Änderung von Kanadlisa_tio.nsnetGzen fhür ?ie öffentli
che Ab\.\.'asserbeseiti cr uno zuo runde lierrende Planung be art einer cne m1gung gern. 
§ 58 LWG. Beim ß~u ~nd Betrieh vo71 Anlagen für die öffentliche \'•iasscrversorgung 
sind die§§ 48 L\\1G und 40 BauO N\\1 zu b~chten. . . 
Die Einl ei tunr> von gesa.n1n1cltem Ntederschlags\vasser tn das „ Grund\\.asser 
(Regenwasserv~s i ckcrung) bed;:irf einer Erlaubnis der unteren W asscrbehorde nach § 7 

\\/HG. 

6. Innerhalb des Pl <!nun gsgcbietes befand sich die . . el1en1aldige Kläranlage der Gemeinde 
Saerbeck, die im Jahre 1993 ordnungsgemäß bese1t1gt v.'ur e. 

Sollten sich jedoch bei Bauarbeiten Auff<i.lligkei ten nach Farbe, Geruc~ etc. im ~od~n 
zeigen, die auf ei ne Kon1a1ninati?n m.i t .un11ve ltge r1i.h ~.de~den Stoffen h.1nd~~te11 , ist ~1e 
A bfallv..·irtschaftsbehörde des Kreises Steinfurt unverzugl~ch zu benachr1cht1-=-en um g-=-f. 
eine ordnungsgemiiße Entsorgung der Verunreini gungen s1chcrz~stellen. 
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PLANZEICHENERLAUTERUNG 
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB 

ART DER BAULICHEN NUT ZUNG 
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D 
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Al lgemeines Wohngebiet 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

0 l Gr undflächenzah l 

'@ Geschollflächenzahl 

~ Baumassenzahl 

II 

® 

Zahl der Vo!lgeschosse als 
Höchstmail 

Zahl der Vol lgeschosse als HCchst
- mall mit Ausnahmeregelung 
(s. textl _ Festse tzungen) 

Zahl der Vollgeschosse zwingend 

max_ Fi rsthöhe über der 
FH=12 Orn Erschliellungsstran e 

BAUWEISE. BAULINIEN. BAUGRENZEN 

, 

g 
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Offene Bauweise 

Nur EinzelhOuser zulässig 

Nur "inzel- und 
Doppelhäuser zulässig 

Geschlossene Bauweise 

Ste llung baul icher An l ogen 
(Richtung derHauptgebäude 
aullenwande 1 

Baulin ie 

Baugrenze 

Überboubare Gru ri d;;tücksfläche 

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEO ARF 

...... . . . . . . . . . . . . . 
• . ..... 
FLÄCH EN FÜR SPORT - UNO SPIELANLA GEN 

VERKEHRSFLACHEN 

~- --- „ 

Si ranenverkehrs II i:i che.n 

Verkehrsfli:ichen besonderer 
Z·Ne ckbest imm ung 

GrUnf l i::iche als Bestandte il 
·von Verke hrsflächen 

Einfahr t 

Einfohrtsbereic h 

Bereich ohne 
Ein- und Ausfahr t 

S 1 r alle nbegrenz ungsl in1e 

Bahnanlagen 

FLÄCHEN F. VER-UN O ENT SORGUN GS ANLAGEN 

Elekl r iziti:i t 

Abwasser 

Wert stof f sammlung 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN 

t;J::'~".Jfj Spielplatz 

;8:: 
:~:· .. •-. ··=· ,{: 
PRIVATE GRÜNF LÄCHEN 

[ff :~~::'.:f:l Parkanlage 

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHLJTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT, 
PFLANZ- UND ERHALTUNGSGEBOTE 
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Flächen f. Maßn ahmen zun1 Sch utz . 
zur Pflege und zur Entwicklun g von 
Notur und Landschaft 

Fli::ichen zum Af!pflanzen von Bäumen , 
Slräuchern und sons tigen Bepflan
zungen 

Pflan2gebot fijr hochstämmige 
Einzelbäume 

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen 
und !Ur die Erhalt ung von Baumen. 
Sträuchern und sons.tigen Bepl lar. -
zungen sowie von Gewässern 

Erhollungsgebot fijr Einzelbäume 

Flächen für die Erhaliunq und ei:.- · 
gbnzende Neuanpf lanzung von Bou -
men und Sträuchern 

SONSTIGE FESTS ETZUNGEN 
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'Noss P.rflächen 

Flächen für die Wa ss erw ir lschai l 
(R e genr Uckhol tebecken) 

Flächen für die Wosserwirtscho fl 
(Unterhaltung. Entwicklung) 

Flächen für AufschUttungen 

F lächen !Ur Ab grobungen oder für 
die Gewinnung von Bodenschätzen 

Flächen f ür die Landwirtscha f t 

Flächen für \'/o ld 

Flächen für ~tel l plblze und Qoragen 

Mit _Q_ehre cht . .fahr rech t und l <.>il un gs
r l:'ch \ zu belas tende Flächen 
(bei schmalen Flächen) 
Sichtfelder (gern . § 9 (1) Nr.10 Bau GB 
sind diese Flächen von sichtbehindern
den An logen . Nutzungen und Bepflon -
zungen zwischen 0,70 m und 2.5Jm 
über Foh r bahnoberkan te fre izuhaiten. 
Hochstämm ige Einzel bäu me sind zu
lässig) 

Umgrenzung von Fl ächen. bei deren 
Bebauung besondere baul iche Vorkeh
rungen zum passiven Schallschut2 
erforderlich sind 

Grenze des räum l ichen Gel !ungsbe
reiches des Bebauungsplanes 

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen 

FESTSETZUNGEN GEM. § 914) BAUGB IN VERB INDUNG MIT § 81 BAUO NW 

z.B. 
35 - i.5° Dachneigung 

1 1 Hauptfirstr ichtung 

Satteldach einschl_ KrLippel
walmdoch 

BES TANDSDARSTELLUNGEN. KENNZEICHNUNGEN U. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN 

D 

Vorilandene Wohn - / 
Wirtschaftsgebäude 

vorhandene Wohn - f Wirtscha fts -
geböude. n icht amtl ich eingetragen 

Vorgeschlagenes Gebäude 

Einzelanlagen (unbewegliche Kultur
denkmale), die dem Denkma l
sch utz unterliegen 

Noturschut2gebiet 

Landschaftsschutzgebiet 

Naturdenkmal 

Llbers ch >11e mmun g sgeb iei 

·wo sserschut zgebiet 

Umgrenzung bzw. Kennzeichnung 
der Laqe von Flächen. deren Bö 
den erfieblich mit umweltgefähr
denden Stoffen belastet sind 
oder sein können ( 'l/erdachtsflächen J 

E 
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G 

190 
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1 1111 1 · 

Leitung ober-/ unterirdisch 

Elektrizität 

Wasser 

Gas 

Richtfunkstrecke mit Anqabe der Bau -
höhenbeschrönkung in Metern über NN 

Flurgrenze 

Flurstücksgrenze. Flur stücksnummer 

Vor geschlagene F lurstücksgren2e 

t3öschung 

Mauer 
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VERFAHRENSVERMERKE I AUFS TE LLU NG 1 

Es wird bescheinigt , dan die 
zum Stichtag vom 

Kartengrundlo'J.'?. „ 1il 
überein 

der Darste llun a skatasters 

eindeutig is t. 
es . egung der Planung geon1etrisch 

Der Rat der Gemeinde Soerbeck 
diesen Bebauungsplan g11fz1u;;telle1 1. 

A"lat am 16 12 1Q~d Rncl1 § 2 (1) BauGB beschlosse n, 

S:ie1 betk. 

Bürgermeister Ratsmitglied SchriftfUhrer 

beschlull vom in der Zeit vn1n 1nschl. z--u jedermanns ]Ofe~c~E~njt~w~u~c~f~d~;;e~se~o~B~e~b~o~u~u~n~g~s~p~I n;n~e~s~m~; !~B:"";.'"~-n~d~u~n~g~h~o~t;n~o~c~h~§~J~:-:,etrBe gemän Rats_ 
Einsicht öffentlich ausgelegen. er öffentlichen Auslegung sind am 
ortsüblich amtl' gemocb-l' "''Orden. 

Der Ro t der Gemeinde Saerbock " 13 hat am ·1J' . .::,-. f'?'Yb nach § l0' BauGB diesen 
Bebauungsplan al s Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilli gt. 
Die mit gekennzeichneten Eintragungen (Äsi8er<1F1!11 €f'i 19eo;/;t 9ff-entliuher ti>1sle9ungl 
sind Bes tandte il des Bebou~splanes bzw. der Begr ündung _ 
Saecbeck. 4r,s: 1"17 :5 ' 

i?. ~Ji',_,(;.,,e:_ vil, cLo-f.p,, Jt 
BUrgerrneisler Rotsmif!:J lied Schriftführer 

Dieser Bebauungsplan wurde der höheren Verwaltungsbehör de gemäO § 11 l1) BauGB am 
1t.. 11.1 99l. . angezeigt. Eine Verletzung von Rechtsvorsch ri ften gemö n fl 11 13) BauGB 
wird nich t geltend gemacht. 
Münster. 07. 02. 1995 

Gemön § 12 BouGB ist 
Ja - die DurchfUhrung desAnzeigever fo hren s, 

!Jer Regierungspräs ident 
Az .: 35 . 2.1-5204 - 109/94 
Im A uftrag 
gez_ Dud z i ak 

0 - der Satzungsbesch lun über die Aufstellung des Bebauungsplanes (lnkraflsel2ung ohne 
Anze igeverfahren nach § 2 (6) BauGB-MaOnGl. 

sa·„ i.~ ?rt und .zeit der öftent lieheR öus leg1c1Ag eles ße6auun§SFllS.Pes am '21,0"1 . .4.95S--
ortsubl1 ch amtl1ch bekannt gemacht ,nor de n. · ~ 
r'1 it dieser Bekanntmachung, ist rler Bebauun gsplan am 1 '). ot .J ·r.;...iy aTI tg':e·ft~ en . 
Saerbec k. Q.3 . tie..„A ~ '::;.:i 0 "::'Ji ~\ 
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s \•i\\. Y. Gemeindedrrektor -
GEMEINDE 
SAERBECK 

BEBAUUNGSPLAN NR. 16 
''SI T T ERDELLE '' 
1. VEREINFA CHTE ANDERUNG 

Ubers1chlsplon M 1 

KREIS 

STEINFURT 
1: 500 

DATUM MAI 1995 
BEA RB. HUELMANN 

BLUME GE Z. 
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